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Ergeht an: 

BVA-Mitglieder für Bäcker, Fleischer,  

Konditoren 

BIA-Mitglieder 

Alle Landesinnungen 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 01 504 36 13 

E lebensmittel.natur@wko.at 
W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 DI Lorencz/Edler 3190 24.02.2015 

 

RUNDSCHREIBEN 028/2015 
 

Lebensmittelrecht Allergenkennzeichnung 

 

Betrifft: Allergenkennzeichnungspflicht offene Ware Frist: 13.12.14 

Kurzinfo:  

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass seit 13.12.2014 

eine Allergeninformationspflicht auch bei offenen Waren besteht.  Sollten die Prü-

fungsorgane möglicherweise Kulanzperioden gestatten, hebt dies nicht die bereits 

bestehende Pflicht zur Kennzeichnung auf.  Sollten Sie noch keine Allergeninformati-

on eingeführt haben, empfehlen wir dies mit sofortiger Wirkung zu tun. 

 

 

Gültig ab/Status:  Beilagen: - 

Dokumente: -  

 

Freundliche Grüße 

 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommRat Prof. Dr. Paulus Stuller e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 


